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Dr. Reto Mantz, Frankfurt a.M.*

Die Rechtsprechung zum neuen Auskunftsanspruch
nach § 101 UrhG

Rund um den Anspruch auf Auskunft �ber die Identit�t eines
Nutzers gegen den Access-Provider, den § 101 UrhG seit
dem 1. 9. 2008 vorsieht, ist in den letzten Monaten ein wah-
res Feuerwerk entfacht worden. Mit Einf�hrung des neuen
Auskunftsanspruchs in § 101 UrhG zum 1. 9. 2008 haben
die von den Rechtsinhabern beauftragten Kanzleien sofort
bei verschiedenen Gerichten Antr�ge eingereicht. Die
Staatsanwaltschaften, die vorher zehntausende Antr�ge zu
bearbeiten hatten, waren zuletzt mehrfach dazu �bergegan-
gen, die Ermittlung der Identit�t des Nutzers abzulehnen.1
Das AG Offenburg hatte als erstes Gericht die Identit�tser-
mittlung in Bagatellf�llen als unverh�ltnism�ßig angese-
hen,2 weitere Gerichte sind dem gefolgt.3 Das LG Offenburg
hat dieses Urteil allerdings aufgehoben.4 Den Antr�gen
nach § 101 UrhG stattgegeben haben nunmehr das OLG
Kçln, LG Kçln, LG Oldenburg, LG D�sseldorf, LG N�rn-
berg-F�rth und LG Frankfurt.5 Zur�ckgewiesen haben die
Antr�ge OLG Zweibr�cken, OLG Oldenburg und LG Fran-
kenthal.6 W�hrend die Urteile der Landgerichte noch –
wohl ob des einstweiligen Verfahrens – nicht so sehr in die
Tiefe gingen, haben sich OLG Kçln7, OLG Zweibr�cken8

und OLG Oldenburg9 intensiver mit der Materie befasst.

I. Gewerbliches Ausmaß der Nutzungshandlung?

Besonderes Augenmerk ist in diesem Zusammenhang auf
die Frage zu richten, wann der Nutzer, der etwas �ber ein
Filesharing-Netzwerk herunterl�dt, in gewerblichem Aus-
maß nach § 101 Abs. 2 UrhG handelt. Der Begriff war
schon im Gesetzgebungsverfahren umstritten. Teilweise
wurde bereits beim Angebot eines kompletten Musikal-
bums oder eines Films das gewerbliche Ausmaß als erf�llt
angesehen. In diese Richtung geht nunmehr auch der grç-
ßere Teil der Gerichtsentscheidungen.10 Wenn ein Musik-
album kurz nach der Verçffentlichung in Tauschbçrsen
auftaucht, soll dies ausreichen. Der Nutzer kçnne und wol-
le nicht mehr kontrollieren, wer das Album herunterlade
und in welchem Umfang von seinem Angebot Gebrauch
gemacht werde.11

Die Mehrheit der Oberlandesgerichte schl�gt mittlerweile
einen anderen Weg ein – wenn auch denkbar knapp mit
2:1. Das OLG Oldenburg geht von einer einschr�nkenden
Auslegung des Begriffs vor dem Hintergrund des Wort-
lauts, des Schutzes von Verkehrsdaten nach Art. 10 GG
sowie der konsequenten Anwendung der gesetzlich gefor-
derten Verh�ltnism�ßigkeitspr�fung nach § 101 Abs. 4
UrhG aus.12 Das OLG Zweibr�cken13 wiederum stellt auf
eine europarechtliche Auslegung des Begriffs „gewerbli-
ches Ausmaß“ ab, da der deutsche Gesetzgeber die For-
mulierung aus der Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG
�bernommen hat. Ein gewerbliches Ausmaß zeichne sich
dadurch aus, dass sie zwecks Erlangung eines unmittelba-
ren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen
Vorteils vorgenommen wird. Deshalb m�sse auch bei der
Verbreitung �ber Tauschbçrsen ein Ausmaß erreicht wer-
den, das �ber das hinausgeht, was einer Nutzung zum pri-
vaten oder sonstigen eigenen Gebrauch entsprechen w�r-
de. Das OLG Zweibr�cken will vermutlich insbesondere

eine Kriminalisierung von großen Bevçlkerungsteilen,
speziell gutgl�ubigen Nutzern verhindern. Das LG Fran-
kenthal sieht – in �bereinstimmung mit den Richtlinien
der Staatsanwaltschaft Nordrhein-Westfalen14 – ein ge-
werbliches Ausmaß erst im Angebot von mindestens 3000
Musikst�cken oder 200 Filmen.15

Fehl geht in dieser Hinsicht die Auffassung des LG Olden-
burg,16 dass bereits die Nutzung einer Tauschbçrse das ge-
werbliche Ausmaß indiziere. Denn Tauschbçrsen werden
in großem Umfang dazu verwendet, vçllig legal Daten be-
reitzuhalten und zu �bertragen, z. B. Linux-Distributio-
nen, die Office-Suite OpenOffice.org etc.17 Auch große
Unternehmen gehen vermehrt dazu �ber, Updates �ber
Tauschbçrsen zu verteilen.

Nach § 101 Abs. 1 S. 2 UrhG kann sich das gewerbliche
Ausmaß sowohl aus der Anzahl der Rechtsverletzungen
als auch aus der Schwere der Rechtsverletzung ergeben.
Jedenfalls bei der Verbreitung von kleinen Mengen, wie
bei der Großzahl der angef�hrten Entscheidungen, d�rfte
ein „gewerbliches“ Ausmaß kaum erreicht sein.18 Es f�llt
jedenfalls schwer, sich einen Musikladen mit nur einem
Produkt vorzustellen. Bereits der Wortlaut der Regelung
zeugt davon, dass das Angebot �ber den Bereich des Pri-
vaten hinausgehen muss.19 Mit der Argumentation des
OLG Kçln20 aber d�rfte jedes Angebot eines beliebigen
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Produkts auf einem Flohmarkt oder bei eBay potentiell ge-
werblich sein. Es muss sich noch zeigen, ob diese sehr
weite Auslegung beibehalten werden kann. Hierbei ist
nicht zuletzt die Erfahrung der Staatsanwaltschaften rele-
vant: Mit zunehmender Fallzahl kçnnten auch die Gerich-
te dazu �bergehen, den Arbeitsaufwand durch eine andere
Auslegung des gewerblichen Ausmaßes zu beschr�nken.

II. Keine Vorwegnahme der Hauptsache

Sehr interessant sind die Ausf�hrungen des OLG Kçln21

bez�glich der Vorwegnahme der Hauptsache. Die ange-
sprochenen Verfahren sind s�mtlich im einstweiligen
Rechtsschutz verfolgt worden. § 101 Abs. 7 UrhG erlaubt
dies ausdr�cklich. Allerdings ist das OLG Kçln der Auf-
fassung, dass mit der Auskunft ein Hauptsacheverfahren
zur Auskunft erledigt sei. Aufgrund Vorwegnahme der
Hauptsache sei im einstweiligen Verf�gungsverfahren al-
so die Verf�gung dahingehend abzu�ndern (bzw. durch
die Rechtsinhaber in Zukunft unmittelbar so zu beantra-
gen), dass dem Access-Provider die Lçschung der Daten
untersagt wird. In der Hauptsache nach § 101 Abs. 2 UrhG
kann dann die Auskunft verlangt werden. Der Gesetzgeber
hatte vermutlich eine andere Intention bei Schaffung des
§ 101 Abs. 7 UrhG.

Nichtsdestotrotz �berzeugt die Lçsung des OLG Kçln ins-
besondere, weil Beweismittel und Beweismaß im einst-
weiligen Verf�gungsverfahren gegen�ber dem Hauptver-
fahren ge�ndert sind. So ist speziell die Glaubhaftma-
chung ausreichend. Zudem wird h�ufig ohne m�ndliche
Verhandlung entschieden, so dass die Bedenken des be-
troffenen Access-Providers nicht gehçrt werden. Im or-
dentlichen, streitigen Verfahren kann der Access-Provider
die h�ufig d�rftigen Beweismittel der Rechtsinhaber viel
konkreter angreifen und dadurch mittelbar die Interessen
der Nutzer – also seiner Kunden, und damit auch seine ei-
genen – sch�tzen.22

III. Verkehrsdaten

Stellung bezogen haben wenigstens die obergerichtlichen
Urteile zu der neuerdings wieder umstrittenen Frage, ob die
Herausgabe der Daten durch den Access-Provider als die
Verwendung von Verkehrsdaten oder die Herausgabe von
Bestandsdaten zu betrachten sei.23 Sowohl OLG Zweibr�-
cken, OLG Kçln als auch OLG Oldenburg gehen (mit dem
Gesetzgeber) richtigerweise davon aus, dass bei der Ermitt-
lung der Identit�t des Nutzers �ber eine IP-Adresse die
Verkehrsdaten verwendet werden und deshalb ein Erlaub-
nistatbestand f�r die Herausgabe erforderlich ist.

IV. Erlaubnistatbestand f�r Datenherausgabe

Problematisch ist weiter, dass nach alter Rechtslage keine
Rechtsgrundlage f�r die Herausgabe von Daten an Private
bestand. Da es sich um personenbezogene Daten handelt,
ist ein solcher aber jedenfalls erforderlich.24 Zwar hat der
EuGH entgegen der Auffassung seiner Generalanw�ltin
Kokott25 geurteilt, dass weder die TK-Datenschutz-RL
noch die europ�ischen Grundrechte eine Herausgabe der
Daten per se verbieten w�rden.26 Der Gesetzgeber kçnne
und m�sse eine gesetzliche Grundlage schaffen und damit
einen Grundrechtsausgleich herbeif�hren. Damit ist aber
noch nicht die Frage beantwortet, ob durch § 101 UrhG
eine ausreichende Grundlage f�r die Datenherausgabe be-
steht. In der Literatur wird dies teilweise abgelehnt.27 Das
OLG Kçln hat dagegen § 101 Abs. 9 UrhG als Erlaubnis-
tatbestand angesehen28 und verweist hierf�r auf den Wil-

len des Gesetzgebers (BT-Drs. 16/5048, S. 40). Das OLG
Zweibr�cken musste zu dieser Frage keine Stellung neh-
men, die Entscheidungen der Landgerichte sind auf diese
Frage nicht eingegangen.

Ob § 101 Abs. 9 UrhG einen den Vorgaben des EuGH ge-
n�genden „Grundrechtsausgleich“ herbeif�hrt, darf be-
zweifelt werden. Denn dieser Grundrechtsausgleich findet
zumindest nach der bisherigen Auslegung der meisten
Landgerichte nur durch die Tatsache der Notwendigkeit
der richterlichen Entscheidung statt. Dieses Erfordernis ist
aber angesichts der extrem niedrigen Schwelle, die der
Großteil der Gerichte ansetzt, eher als Formalie denn als
Ausgleich zu sehen. Die Streitigkeiten rund um das ge-
werbliche Ausmaß der Rechtsverletzung deuten ebenfalls
eher auf Nachbesserungsbedarf hin.

V. Gegenstandswert

Spannend bleibt auch die Diskussion um den Gegenstands-
wert des Auskunftsverfahrens. Das LG Kçln hatte in einem
nunmehr aufgehobenen Beschluss einen tiefen Einblick in
die Kosten der Auskunft ermçglicht.29 Pro IP-Adresse
setzte es EUR 200,- an. Dies d�rfte also den Kosten ent-
sprechen, die die Provider vom Rechtsinhaber zun�chst er-
setzt verlangen kçnnen.30 Das OLG Kçln hat hingegen mit
Beschluss vom 9. 10. 200831 den Beschluss des LG Kçln
aufgehoben und einen einheitlichen Gegenstandswert f�r
das Verfahren nach § 101 UrhG von EUR 3000,-, unab-
h�ngig von der Anzahl der IP-Adressen, angenommen.
Auch wenn mehrere Personen als Antragsteller, verletzte
Rechtsinhaber und Gl�ubiger des Auskunftsanspruchs be-
teiligt sein sollten, soll dies nicht zwangsl�ufig zu einer Er-
hçhung des Gegenstandswerts f�hren.

VI. Fazit

Bereits diese kleine Aufz�hlung d�rfte aufgezeigt haben,
dass im Bereich der Auskunftsanspr�che aufgrund der Ge-
setzes�nderung in UrhG, PatG, MarkenG etc. in Umset-
zung der Enforcement-RL ein heiß umstrittener Umbruch
stattfindet. Praktisch jedes Merkmal wirft Probleme auf.
F�r weiteres Futter f�r die Diskussion werden die noch
ausstehenden, alsbald zu erwartenden Urteile in den je-
weiligen Hauptsacheverfahren sorgen.
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